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Bebauungsplanung:

Datum:   05.01.2026

Die Stadt Freising erlässt aufgrund der §§ 2 Abs. 1, 9, 10 Abs. 1 und 12 des
Baugesetzbuches ՄBauGBՅ i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 ՄBGBl. I S.
3634Յ, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 27.10.2025 ՄBGBl. 2025 I Nr.
257Յ, Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern ՄGemeindeordnung ՞
GOՅ i. d. F. der Bekanntmachung vom 22.08.1998 ՄGVBl. S. 796, BayRS 2020՞1՞1՞IՅ,
zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 09.12.2024 ՄGVBl. S. 573Յ, Art. 81 der
Bayerischen Bauordnung ՄBayBOՅ i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007
ՄGVBl. S. 588, BayRS 2132՞1՞BՅ, zuletzt geändert durch die §§ 4 und 5 des Gesetzes
vom 25.07.2025 ՄGVBl. S. 254Յ und der Verordnung über die bauliche Nutzung der
Grundstücke ՄBaunutzungsverordnung ՟ BauNVOՅ in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21.11.2017 ՄBGBl. I S. 3786Յ, zuletzt geändert durch Art. 2 des
Gesetzes vom 03.07.2023 ՄBGBl. 2023 I Nr. 176Յ diesen Bebauungsplan als

S A T Z U N G

Die Satzung besteht aus

Teil Iր   Festsetzungen, Hinweise, nachrichtliche Übernahmen    
  durch Planzeichen                                  
Teil IIր  Festsetzungen und Hinweise durch Text

Der Satzung ist eine Begründung beigefügt.       
   

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 88 B
mit Grünordnungsplan ,,MUCcc ՞
Multifunktionales Konzert- und Kongresszentrum“

Maßstab   1ր1000                    
                   

VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt hat in der Sitzung vom 27.07.2022 gemäß § 2 Abs. 1
BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am
16.08.2022 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und
Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 26.02.2025 hat in der Zeit  
vom 19.03.2025 bis 30.04.2025 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 26.02.2025 hat in der Zeit
vom 19.03.2025 bis 30.04.2025 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom …………………..wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ………………..bis
……………… beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom …………….. wurde mit der Begründung gemäß  
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ……………... bis ……………… im Internet veröffentlicht. Zusätzlich zur  
Veröffentlichung im Internet wurde folgende andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten  
…………………………. bereitgestellt. Die Unterlagen wurden über das zentrale Internetportal des  
Landes zugänglich gemacht.

6. Die Stadt Freising hat mit Beschluss des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt vom
……………...........  den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom

 ……………….. als Satzung beschlossen.

 
 Freising, ……………

 ………………………………………………………………      ՄSiegel)
 Tobias Eschenbacher, Oberbürgermeister

 
7. Ausgefertigt

 Freising, ……………

 ……………………………………………………………...      ՄSiegel)
 Tobias Eschenbacher, Oberbürgermeister

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ……………….... gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1
Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit  
diesem Tag zu den üblichen Dienststunden bei der Stadt Freising zu jedermanns Einsicht  
bereitgehalten und über dessen Inhalt auf   Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist
damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB  
und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

 

 Freising, ……………

 ………………………………………………………………      ՄSiegel)
 Tobias Eschenbacher, Oberbürgermeister

Kartengrundlage/Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung
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Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
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Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

max. zulässige Grundfläche, hier z.B. 10.530 m2
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Höhenbezugspunkt, hier z.B. 34,0 m
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A 1 Festsetzungen durch Planzeichen

1. Art der baulichen Nutzung

2. Maß der baulichen Nutzung
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A 3 Nachrichtliche Übernahme

1.1

1.2

90,00°

60,00°

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen
hier: Art der Nutzung

V

Fassaden an denen besondere Anforderungen
gem. §15.2 der Satzung einzuhalten sind

Fassaden an denen besondere Anforderungen
gem. §15.4 der Satzung einzuhalten sind

"West-Fassade" gem. §§ 11.1b und e der Satzung

6. Sonstige Planzeichen
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